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Verwaltungsbericht
der

Direktion des Unterrichtswesens
über

das Jahr 1911.

Direktor: Herr Regierungsrat Lohner.
Stellvertreter: Herr Regierungsrat Dr. Grobat.

I. Allgemeines.
Primarschule. Das Jahr 1911 hat uns eine Er¬

höhung der Bundessubvention um rund 34,000 Fr.
gebracht, entsprechend der durch die letzte Volks¬
zählung festgestellten Bevölkerungsvermehrung. Der
genaue Betrag unseres Anteils an der Bundessubvention
beläuft sich nun bis zur nächsten Volkszählung auf
387,526 Fr. 20 Rp. per Jahr. Für das Jahr 1911 ist
die Verteilung des Mehrbetrages von 33,805 Fr.
durch Regierungsratsbeschluss vorgenommen worden,
und zwar in folgender Weise :

Zuschüsse an Leibgedinge ausgedienter
Primarlehrer Fr. 6,980

Beiträge an Lehrmittel und Bibliotheken 1,800
Wiederholungs- und Fortbildungskurse 1,025
Ausserordentliche Beiträge an schwer¬

belastete Gemeinden (insbesondere für
Schulhausbauten) 24,000

Total Fr. 33,805

Von 1912 hinweg wird die Verteilung der ganzen
Bundessubvention wieder auf Grund des betreffenden
Dekretes erfolgen, das den vermehrten Mitteln ent¬
sprechend revidiert worden ist. Sein Erlass fällt aber
erst in das Jahr 1912.

In weiten Kreisen wird der Ausbau der Mädchen¬
fortbildungsschule verlangt. Ein vom Vorstand der

Schulsynode ausgearbeiteter Reglementsentwurf, den
wir der öffentlichen Diskussion unterbreiteten, fand
in seinen Grundzügen lebhaften Anklang. Eine grund¬
sätzliche Lösung liesse sich vielleicht in Verbindung
mit der ebenfalls im Wurfe liegenden Revision des

Arbeitsschulgesetzes erzielen.

Seminarien. Aus teilweise gemeinsamen Beratungen
der S eminarkommission und der deutschen Patent¬
prüfungskommission ist der Entwurf eines neuen Re¬

glements für die Patentprüfungen der Primarlehrer
und Primarlehrerinnen entstanden. Um sich über
dessen Durchführbarkeit ein Urteil bilden zu können,
soll es an den im Frühjahr 1912 im deutschen
Kantonsteil stattfindenden Patentprüfungen provi¬
sorisch zur Anwendung gelangen. Bewährt es sich,
so wird dessen Einführung auch für den Jura vor¬
aussichtlich möglich sein, so dass wir endlich ein
einheitliches Prüfungsroglement für den ganzen Kanton
erhalten werden.

Durch Beschluss des Regierungsrates vom 13. Sep¬
tember 1911 wurde der Direktor des Oberseminars,
Dr. Schneider, dessen Amtsdauer auf 30. September
zu Ende ging, provisorisch auf ein Jahr wieder¬
gewählt. Die Gründe, die zu diesem Beschluss ge¬
führt haben, sind vom Unterrichtsdirektor auf eine
von Grossrat Dr. Bühler gestellte Interpellation in
der Sitzung des Grossen Rates vom 19. September
1911 auseinandergesetzt worden. Dabei ist ausdrück-




































































